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Geplante Deponie Steinbruch Mainz-Laubenheim:  
Die Politik beschließt und die Verwaltung hält sich nicht daran – 
Gegen wieviel Stadtratsbeschlüsse wird noch verstoßen? 
 
Die Bürgerinitiative Mainz21 Nein zur Mülldeponie in Mainz e.V. (BI) möchte von der 
Stadt Mainz wissen, warum bei der geplanten Sondermülldeponie im Mainzer 
Steinbruch gegen mindestens zwei Stadtratsbeschlüsse verstoßen wird und 
kritisiert das Vorgehen des grünen Umweltdezernats unter Katrin Eder scharf. 
 
„Wir können nicht verstehen warum in unseren Augen bewusst gegen zwei 
Stadtratsbeschlüsse verstoßen wird. Hier wurde ein klarer Auftrag der Politik an die 
Verwaltung gegeben und die Verwaltung in Persona des grünen Umweltdezernats 
unter Katrin Eder missachtet diesen eindeutigen Auftrag.“ sagt Antonio Sommese 
BI-Sprecher. 
 
„Wie kann es denn sein, dass der Stadtrat 2015 beschließt, dass es einen 
Mindestabstand von 360 m zu dem DK II Abschnitt der Deponie geben soll und 
dieser wird bei dem geplanten Hechtsheimer Wohngebiet HE130 um 120 m , d.h. 
um 1/3 unterschritten. Dort befindet sich einer der höchst belasteten Messpunkte 
beim Staubgutachten. Wir sehen das sehr kritisch, zumal hier unserer Ansicht nach 
mit einer zu risikofreundlichen Zusammensetzung der Abfälle gerechnet worden ist. 
Es gibt keine Mengenbegrenzung bei gefährlichen Stoffen. Da kann sich die 
Belastung an allen Messpunkten nochmal deutlich steigern.“ erläutert Antonio 
Sommese. 
 
„Ebenso wird sich an den Stadtratsbeschluss aus dem August 2019 nicht gehalten. 
Dieser sieht einen Ausschluss von Filterstäuben vor. Im Planfeststellungsantrag aus 
dem gleichen Jahr werden aber genau diese gefährlichen Filterstäube beantragt. 
Da fragen wir uns als BI schon, was das soll.“ sagt Dr. Gitta Weber BI-Mitglied. 
 
„Wie soll man denn als Bürger Vertrauen aufbauen, wenn sich von Seiten der 
Verwaltung nicht an Beschlüsse der gewählten politischen Vertreter gehalten wird? 
fragt sich Dr. Weber.  
 
„Wenn schon so eindeutige Beschlüsse missachtet werden, fängt man natürlich an 
weiter zu schauen, was es noch für offene Fragen gibt. Diese wurden bei dem 
Erörterungstermin im Dezember 2019 angesprochen und bis heute nicht 
beantwortet. Das ist ein wirkliches Informationsversagen seitens der Stadt. Es ist 
kein schönes Gefühl, nicht gehört zu werden und die berechtigten Ängste nicht 
ausgeräumt zu bekommen. Vor allem weil seitens der Stadt nur über die Presse mit 
uns kommuniziert wird.“ sagt Robert Kindl weiterer BI-Sprecher. 
 
Während des Erörterungstermins wurde von der Struktur- und 
Genehmigungsbehörde Süd (SGD Süd) klargestellt, dass nur die 
Planfeststellungsunterlagen geprüft werden. Das heißt, politische Beschlüsse wie 
die des Mainzer Stadtrates werden nicht im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens beachtet. Wenn die Verwaltung sich nicht an die 
Beschlüsse hält, fließen auch nicht ein. 
 
Zurzeit plant die Stadt Mainz eine Sonderabfalldeponie für die Deponieklassen I und 
II im Steinbruch Mainz-Laubenheim zu errichten. Die BI lehnt die Deponie weiter 
strikt ab. Wir möchten die dort lebenden Menschen und die dortige Umwelt keinen 
zusätzlichen, nicht kalkulierbaren Risiken ausgesetzt wissen. Daher bestehen wir 
auf einer Verfüllung des Steinbruchs mit unbelastetem Erdaushub wie ursprünglich 
von der Stadt gegenüber der HeidelbergCement gefordert und genehmigt bzw. den 
Steinbruch direkt in ein Naherholungsgebiet zu verwandeln. 
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